


Programm
10:30 Uhr Ankunft & Anmeldung im Tagungshaus mit Kaffee

11:00 - 11:30 Uhr
Begrüßung und Einführung durch den Vorstand und die 
Geschäftsstelle des Bundesfachverbands für unbegleitete 
minderjährige Flüchtlinge (BumF) e.V.

11:30 - 12:45 Uhr Happy Birthday Kinder- und Jugendhilfestärkungsgesetz (KJSG) -
Ein Forumsgespräch mit Livia Giuliani und Patrick Langermann

12:45 - 13:45 Uhr Mittagspause

13:45 - 16:45 Uhr

Parallele Workshops:

Theaterwerkstatt Kuringa: "Theater der Unterdrückten"

Ferat Koçak: "Gegennarrative schaffen - diskriminierungssensible 
Öffentlichkeitsarbeit"

16:45 - 17:15 Uhr Vernetzung, Kaffee & Kuchen im Garten
17:15 - 17:45 Uhr Abschlussvortrag von Jugendliche ohne Grenzen (JoG)
17:45 Uhr Abschlussworte vom BumF e.V.
18:00 - 21:00 Uhr Offener Austausch & Ausklang mit Fingerfood im Garten



Fachtag

„Professionsstandards 
leben: Haltung zeigen!“ 

14. Juni 2024 , Berlin



…gar nicht so einfach

• Sprachlosigkeit angesichts der Europawahlergebnisse

• Demoralisierung, Herbst bis jetzt…

• Was ist eigentlich los? Blick auf die aktuelle Situation und aktuelle 
Themen (beim BumF)

• Nischen, Good Practice, Haltungen, Allianzen – gut, dass wir alle 
hier sind!



Alle über 14 raus 
aus der 

Jugendhilfe

Ältere 
Minderjährige 
raus aus dem 

RegelschulsystemÜ-16 in GU‘s
unterbringen

Rückführungs-
verbesserungs-

gesetz  

Keine 
Erleichterungen im 
Familiennachzug

Jugendliche, die sich schon 
jahrelang auf ihrer Flucht 
alleine durchgeschlagen 
haben, brauchen keine 

Jugendhilfe Koalitionsvertrag?

GEAS

Verschärfte 
Grenzkontrollen und 

Puhbacks

Mittelkürzungen im 
Bundeshaushalt für 

Beratungsstellen und 
Jugendarbeit

…kursierende Narrative 

Überlastung des 
Bildungssystems durch 

Zuwanderung

Aber: in Beratung und 
Gesprächen immer wieder 

Beispiele für gute 
Jugendhilfe!!!



…politischer Einsatz 
„nicht förderfähig“

• Anfang des Jahres musste der Sächsische Flüchtlingsrat (SFR) zwölf 

Mitarbeitenden in zwei Beratungsprojekten die Stellen kündigen.

• Grund: verzögerte Bewilligung von Förderanträgen durch das Land 

Sachsen. Der Freistaat hatte nach einer Kritik des Sächsischen 

Rechnungshofs seine Förderrichtlinie überarbeiten müssen. 

• Inhalt der Kritik war u.a., dass die Geflüchteten-Projekte ihre „politische 

Lobbyarbeit“ – die nämlich nicht förderfähig sei – einschränken sollten.

• Quelle: Leipziger Zeitung 24.5.2024

https://www.l-iz.de/politik/sachsen/2023/12/rechnungshofbericht-in-der-kritik-567862


Verfahren gegen Kritik an 
menschenverachtenden 

Umständen…Tegel

Unhaltbare Umstände in Tegel: Eilrechtsverfahren vom Deutschen Roten 
Kreuz Sozialwerk Berlin (DRK SWB) gegen nd – Journalismus von links 

• Artikel vom 22.4.2024„Ankunftszentrum in Berlin-Tegel: Fatale Zustände 
für Geflüchtete. Drei Mitarbeitende des Ankunftszentrums für Geflüchtete 
in Tegel berichten von gleichgültigen Vorgesetzten, Arbeitsverboten und 
Lebensgefahr“ (https://www.nd-aktuell.de/artikel/1181267.fluechtlinge-
ankunftszentrum-in-berlin-tegel-fatale-zustaende-fuer-gefluechtete.html)

• Deutsches Rotes Kreuz will bewirken, dass der Artikel schnell offline geht. 
Inhaltlich wirft das DRK der nd vor, ehrenrührige Aussagen zu verbreiten. 
(Beschluss bisher 4 von 12 Aussagen verboten)

• Die menschenunwürdigen Umstände in Tegel sind nicht nur durch den 
Artikel vom nd dokumentiert. 



Zahlen

• Asyl-Erstanträge UmF 10/2023 bei rd. +144% ggü. dem Vorjahr (BAMF)
• nach wie vor überwiegend männlich (ca. 90%), 16 bis 17 Jahre alt 
• aktuell in der Mehrzahl aus Afghanistan und Syrien, (Türkei)
• Schutzquote UM: 2021: 71%; 2022: 88% , 2023: 93%

(Vgl. alle: 2021:53%; 3. Qu.2022: 59%)

• Bundesweit in Jugendhilferechtlicher Zuständigkeit (ALLE Fälle, auch 
junge Volljährige) 

Stichtag Januar 2022 17.830
Stichtag 11.4.2023  28.808
Stichtag 23.4.2024 41.064 

Davon 
• 1.8011 in der vorläufigen Inobhutnahme (Zahlen relativ angesichts langer 

Wartezeiten bis Erstgespräch & Alterseinschätzung), 
• 7.676 in der Inobhutnahme,
• 12625 in Hilfen für junge Volljährige

Quelle JH-Zahlen: Home: Servicestelle Junge Geflüchtete (servicestelle-junge-gefluechtete.de)

https://www.servicestelle-junge-gefluechtete.de/




Blick zurück: UmF im  SGB VIII...
Primat der Jugendhilfe

2005 „KICK“: umf explizit Zielgruppe SGB VIII, aber bundesweit sehr 
uneinheitliche Standards in Bezug auf 16-18-jährige

 2010 Rücknahme Vorbehalt UN-KRK 

 2014 erste Handlungsempfehlungen der BAGLJÄ mit Standards

 2015 Heraufsetzung asyl- und aufenthaltsrechtliche 
Handlungsfähigkeit auf 18 (Vgl. § 12 I AsylG & § 80 I AufenthG)

 Verteilgesetz (§42 a SGB VIII) macht Schutzauftrag bei unbegleitet 
minderjähriger Einreise unmissverständlich klar

 Seitdem flächendeckend Unterbringung in Kinder- und Jugendhilfe

 Jetzt „Rolle rückwärts???“



Aktuelle Situation

• Strukturen der stationären Jugendhilfe bundesweit am Limit
• Vormundschaft und Familiengerichte stark überlastet
• Standards Unterbringung & Versorgung in nahezu allen BL abgesenkt, 

Tendenz steigend 
• Alterseinschätzung oft zum Nachteil für umF (Fallzahlensteuerung?)
• Entlassung aus der Jugendhilfe mit Volljährigkeit (trotz Rechtsanspruch bis 21)
• Verteilverfahren funktioniert nicht
• Betreuung durch neue Träger, zu wenig Erfahrungstransfer

• Dienstanweisungsänderung BAMF – umF/bmF?
• Erlasse: Untergesetzliche Regelungen der Länder legitimieren bereits 

etablierte, nicht bedarfsgemäße Praxis abgesenkter Standards



Ländererlasse; Anpassung an 
abgesenkte Praxis

• z.T. existieren diese bereits seit 2022, nun verlängert, ergänzt

• „Rhetorik“ (in unterschiedlicher Gewichtung)
• auf Überforderung der Kommunen und Träger reagieren
• so bald als möglich wieder in Regelangebot überführen; Verweis auf gesetzl. Pflicht
• abweichende Bedarfe umf, v.a. 16 +, männlich, ggü. JH insgesamt
• Verweis auf Situation und Maßnahmen in 2015/16
• Absenkungen nur für umF-Angebote; nicht für „gemischte“ Angebote der JH

• Von Absenkungen betroffene Bereiche
• Betriebserlaubnis, Einrichtungen aller Angebotsbereiche
• Personal/ Qualifikation & Betreuungsdichte (verwandte Bereiche (Sprachmittlung)/ 

Qualifizierung ist sicherzustellen/ FK in Rufbereitschaft/ Securitydienste)
• Räumliche Situation (genehmigte Überbelegung; temporäre Einrichtungen; 

Notunterkünfte, d.h. in jedem Fall Mehrbettzimmer)



Änderung der BAMF Dienstanweisung 
zu unbegleiteten Minderjährigen 

in Begleitung von Verwandten

• Momentane Praxis BAMF: für die Stellung eines Asylantrages und die 
Durchführung des Asylverfahrens wird ein Vormund gebraucht

Das BAMF macht das JA darauf aufmerksam, Vormundsbestellung wird 
angeregt, Verfahren wird so lange ruhend gestellt

 Junger Mensch genießt Verfahrensgarantien für umF

• NEU: Sorgeberechtigte Verwandte können Asylantrag stellen und im 
Asylverfahren begleiten

 Junger Mensch fällt unter die Gruppe der Begleiteten mit Auswirkungen auf 
Verfahrensablauf und Dublin

BAMF verlässt sich auf Prüfung der Sorgevollmacht durch die Jugendämter



Diskursive Legitimierung des 
Ausschlusses …

• „Einwanderungssituation“ rechtfertigt Schutz- und Perspektivverwehrung 

• Rechtspopulistische Diskurse, Abwehrdiskurs schlagen sich weiterhin nieder 
in rechtlichen Entwicklungen & in den Biographien der jungen Menschen

• Ordnungspolitik beeinflusst Jugendhilfedenken zunehmend 
(vgl.Begründungen Erlass Sachsen für Unterbringung in GUs)

 Erfahrungen von Perspektivlosigkeit und mangelndem Schutz an den 
Außengrenzen und hier vor Ort nimmt rapide zu

 Delegitimierung der Gruppe der umF, Negierung besondere 
Schutzbedürftigkeit 

 Generalverdacht: „nicht minderjährig“ ( Betrug bei Alter oder „nicht so richtig 
minderjährig“, weil bereits Flucht durchlebt) 

 „Bedarfsgruppe“ mit abgesenktem Bedarf statt individueller Differenzierung 
& Anerkennung von Flucht & Folgestressoren 



Was bedeutet das für 
die jungen Menschen?

• Jugendliche in sensibler Phase des Ankommens auf sich gestellt, wenig 
Orientierung, wenig Regeln

• Deutschland als ein weiterer Ort der Unsicherheit und des Wartens

• Spätere Hilfen („echte Jugendhilfe“) werden erschwert

• Asyl- und Aufenthaltsrechtlich schlechter gestellt (Gefahr Dublin, 
verzögerter Familiennachzug, anfangs Aufenthalt ohne Titel)

• Psychische Belastungen werden (zu) spät erkannt

• Schulische Integration verlangsamt (Bleiberechtsregelung: Schulbesuch 
als Teil der Integrationsprognose) 

• Vertrauensverlust in das System der Hilfegewährung

• Folgeprobleme aus ungenügender Unterbringung und Betreuung



Aktuelle Situation junger 
Geflüchteter (Umfrage 2023)

Alltägl. wirksame Belastungsfaktoren laut Fachkräfte: 

• Trennung von der Familie (95%)

• Asyl-& aufenthr. Unsicherheit (93%)

• psych. Folgen Flucht & Situation im Hkl. (91%)

• Angst vor der Zukunft (83%)

• Rassismuserfahrung (63%; Vorjahr 40%)

• Gewalterfahrung (80%)



Aktuelle Situation junger 
Geflüchteter (Umfrage 2023)

• Mangelnder Rechtsschutz: Alterseinschätzung, Verteilverfahren, 
Hilfebeendigung & Asyl (& Problem Anwaltskosten)

• Sprunghafter Anstieg Unterbringung in Notstrukturen (v.a. vorl. IO 
& IO sowie junge Volljährige)

• Interessensvertretung vielerorts de facto unmöglich (Überlastung 
d. Vormundschaft & Gerichte, mangelndes  Ehrenamt & 
überlastete Verwandte)

• Gesundheitsversorgung – deutlich erschwerte Zugänge

• Bildung; Sonderstrukturen; deutlich erschwert 16+

• Ungleichbehandlung nach Hkl.

• Qualifizierungsbedarf



Ohnmacht und Engagement 
der Fachkräfte

Eine Amtsvormündin berichtet uns:

„Ich vertrete einen Kollegen, der aus Überlastungsgründen ausgefallen ist, und habe zusätzlich 50 

weitere Mündel übernommen. Darunter ist ein 17-jähriger Unbegleiteter, der akut suizidal ist und –

weil keine geeignete Einrichtung zur Verfügung steht – seit 6 Monaten in einer 

Gemeinschaftsunterkunft lebt, schon bevor entsprechende Erlasse diese Unterbringung zuließen. 

Sein Gesundheitszustand ist äußerst besorgniserregend. Das Jugendamt ist zuständig und weiß um 

die Brisanz seiner Lage, er erhält jedoch keine ambulanten Betreuungsleistungen, wird seit Ankunft 

nicht beschult. Mit viel Aufwand gelingt es mir, innerhalb von 2 Monaten einen Therapieplatz und 

eine geeignete Unterbringung zu finden. Endlich kann er an einer Schule angemeldet werden und 

Asyl beantragen. Wichtig war für ihn, endlich Zuwendung und Stabilität durch eine Bezugsperson zu 

erfahren. Als Vormund musste ich mich um alles kümmern, weil niemand anderes da war. Das ist 

nicht aufzufangen und geht zu Lasten anderer Mündel. Das ist nicht lange durchzuhalten. Der junge 

Mensch hat viel Zeit verloren, das wird seine Zukunft prägen. Es ist ein Wunder, dass nichts 

Schlimmeres passiert ist.“



Und nun?

• Good Practice & Gelingensfaktoren als 
Analysegrundlage

• Stärkung durch Vernetzung, Kooperationen, 
Qualifizierung, Haltung

• Ermächtigung 

• Politische Forderungen (Bündnis Starke JH)
• FK-Stärkung & Qualifizierung

• Kinderrechte/ SGB VIII/ Diskriminierungsverbot

• Jugendhilfeplanung / Vorhaltestrukturen

• Unabhängige Unterstützungsstrukturen



Starke Jugendhilfe – gerade jetzt!

Kindes
wohl

• Schnittstelle Kindeswohl

AufenthG
Ausländerbehörde

SGB VIII
Jugendhilfe



Haltung: sich die eigenen Ressourcen 
vergegenwärtigen



Ressourcen und Resilienz stärken!
…diskriminierungs- und stresssensible Praxis…



Möglichkeiten und Nischen 
nutzen

Unabhängige Interessensvertretung im Asylverfahren
• Am 09.04.2024 erging eine Entscheidung vom VGH Baden 

Württemberg (VGH Mannheim Beschl. v. 9.4.2024 – 12 S 77/24), 
die die Rechte von jungen Geflüchteten bestärkt. Für das 
behördliche Verfahren der Alterseinschätzung während der 
vorläufigen Inobhutnahme muss eine unabhängige 
Interessenvertretung bestellt werden.

GEAS 
• Es muss dafür gekämpft werden, dass es nicht noch schlimmer 

wird UND es gibt zahlreiche Einflussmöglichkeiten auf 
Bundesebene, weil die Verordnungen an vielen Stellen so geregelt 
sind, dass den EU-Ländern Gestaltungsspielraum verbleibt.

https://www.landesrecht-bw.de/bsbw/document/NJRE001571740


Good Practice

Baden Württemberg – Plätze bereit halten

Wenn Inobhutnahmeplätze frei sind, kann der Landkreis freiwillig junge
Geflüchtete aufnehmen, auch wenn die Quote erfüllt ist. Dies hat den Vorteil,
dass bereits geschaffene Plätze und die Infrastruktur, die bereits besteht, genutzt
werden kann und andere Kommunen diese nicht neu schaffen müssen.

Brandenburg – Unabhängige Interessensvertretung, Rechtsschutz

(…) In Streitfällen (…) werden Verfahrensbeistände bestellt. Diese trugen sehr 
konstruktiv zur Berücksichtigung der Wünsche der jungen Menschen bei.

Niedersachsen – anwaltliche Vertretung, Anwaltskosten

Stadt zahlt Rechtsanwalt für Klage, auf Antrag des Amtsvormunds

Hessen – Hilfen für junge Volljährige

Fast immer wird die Hilfe nach §41 gewährt. unsere Jugendlichen werden im 
Rahmen der mobilen Betreuung in ihrer eigenen Wohnung in der Regel bis zum 
Ende ihrer Ausbildung betreut, bzw. wenn sicher ist, dass sie "auf eigenen Füßen" 
stehen können.



…last but not least..!



Programm
10:30 Uhr Ankunft & Anmeldung im Tagungshaus mit Kaffee

11:00 - 11:30 Uhr
Begrüßung und Einführung durch den Vorstand und die 
Geschäftsstelle des Bundesfachverbands für unbegleitete 
minderjährige Flüchtlinge (BumF) e.V.

11:30 - 12:45 Uhr Happy Birthday Kinder- und Jugendhilfestärkungsgesetz (KJSG) -
Ein Forumsgespräch mit Livia Giuliani und Patrick Langermann

12:45 - 13:45 Uhr Mittagspause

13:45 - 16:45 Uhr

Parallele Workshops:

Theaterwerkstatt Kuringa: "Theater der Unterdrückten"

Ferat Koçak: "Gegennarrative schaffen - diskriminierungssensible 
Öffentlichkeitsarbeit"

16:45 - 17:15 Uhr Vernetzung, Kaffee & Kuchen im Garten
17:15 - 17:45 Uhr Abschlussvortrag von Jugendliche ohne Grenzen (JoG)
17:45 Uhr Abschlussworte vom BumF e.V.
18:00 - 21:00 Uhr Offener Austausch & Ausklang mit Fingerfood im Garten



Happy Birthday! 
Drei Jahre Kinderjugendstärkungsgesetz

BumF Fachtag „ Professionsstandards leben: Haltung zeigen!“ 14.06.2024

Ein Forumsgespräch mit 

Livia Giuliani (BumF-Referentin und BumF-Podcasthost) und 

Patrick Langermann (interkular gGmbH) 

Drei Jahre Kinderjugendstärkungsgesetz



Gliederung

1. Sprache 

2. Beteiligung, aber wie?

3. Hilfe für junge Volljährige & Mitwirkung



1. Sprache



1. Sprache

§ 8 SGB VIII Beteiligung von Kindern und Jugendlichen
(4) Beteiligung und Beratung von Kindern und 

Jugendlichen nach diesem Buch erfolgen in einer für 
sie verständlichen, nachvollziehbaren und 
wahrnehmbaren Form.

Vgl. auch: §§ 10 a, 36, 41 a, 42 SGB VIII

Sinn und Zweck: adressat*innenorientierte Beratung



„Ich bin die zuständige Fachkraft für Sie aus dem 
Allgemeinen Sozialen Dienst aus Bezirk XY, aus 
der Abteilung Familie und Jugendhilfe.“

 ??? 

„Ich bin die*der zuständige Sozialarbeiter*in aus 
dem Jugendamt.“

ah!



Praktische Ideen beim Verfassen/ Lesen von 
behördlichen Schreiben

- ChatGPT bitten in einfache Sprache umzuschreiben
Double check

- Macht es nach Übersetzung- und Rückübersetzung bei google
translate/ deepl noch Sinn?



Hilfeplankonferenz 

JA

HE

DP

BE



Fallbeispiel: Bei der Hilfeplankonferenz

„Das nächste Mal 
machen wir‘s dann 
auf Deutsch!“

JA



„Das nächste Mal machen wir‘s dann auf 
Deutsch!“

Reaktions-
möglichkeiten

BE

- Prävention

- Intervention

- Nachsorge



Worst case scenario: 
über den Kopf sprechen

JA

HE

DPBE

BlaBlaBlaBla



Adressat*innen orientierte Beratung

Was heißt das konkret?

Für Nicht-Erstsprachler*innen nicht konkretisiert

Subjektorientierung 

„nicht-deutschsprachige Adressatinnen und 
Adressaten, für die durch diese KJSG-Änderungen 
nunmehr geklärt ist, dass es im Bedarfsfall den 
jeweiligen Fachkräften obliegt, für eine 
ausreichende Sprachverständigung zu sorgen.“

Leichte Sprache 



Keine Sprachmittlung  Machtgefälle 

„Ich glaube, dass wenn man schon eine längere Zeit mit 
Geflüchteten arbeitet, dass es ja eigentlich eine 

Selbstverständlichkeit sein müsste, weil man das ja 
merkt, die Person versteht mich nicht oder ich verstehe 
die Person nicht. Wir können nicht miteinander reden. 

Dass das aber nicht das Allererste ist, hat auch Teile von 
strukturellem Rassismus, weil eben erst mal ein 

intensives Gespräch zu führen nicht die erste Priorität hat 
und damit auch diese Person kennenzulernen und nicht 

nur als „der Junge aus Afghanistan“, sondern wer ist 
dieser Junge? Was braucht er?“ 

Carina Heyde, PSZ Düsseldorf



2. Beteiligung, aber wie? 
Fallbeispiel: bei der Hilfeplankonferenz

„Ich habe den 
Bericht 
gelesen“

JA
Der Hilfeplan steht 
schon fest HE

BE



Beteiligung, was ist das? Partizipation ist ein Recht

Partizipation ist in Völkerrechtsverträgen verbrieft 
und zieht sich auch wie ein roter Faden durchs 
SGB VIII

U.a. in Art. 12, 13, 15, 17 UN-
Kinderrechtskonvention(KRK)
Art. 24 EU-Grundrechtcharta(GRC)



Beteiligung, was ist das? Partizipation im SGB VIII

§ 8 Beteiligung von Kindern und Jugendlichen

(1) Kinder und Jugendliche sind entsprechend ihrem 
Entwicklungsstand an allen sie betreffenden Entscheidungen der 
öffentlichen Jugendhilfe zu beteiligen. Sie sind in geeigneter Weise 
auf ihre Rechte im Verwaltungsverfahren sowie im Verfahren vor 
dem Familiengericht und dem Verwaltungsgericht hinzuweisen

…

(4) Beteiligung und Beratung von Kindern und Jugendlichen nach 
diesem Buch erfolgen in einer für sie verständlichen, 
nachvollziehbaren und wahrnehmbaren Form.



Beteiligung, was ist das? Partizipation im SGB VIII

§ 10a Beratung

(1) Zur Wahrnehmung ihrer Rechte nach diesem Buch werden junge 
Menschen, Mütter, Väter, Personensorge- und 
Erziehungsberechtigte, die leistungsberechtigt sind oder Leistungen 
nach § 2 Absatz 2 erhalten sollen, in einer für sie verständlichen, 
nachvollziehbaren und wahrnehmbaren Form, auf ihren Wunsch 
auch im Beisein einer Person ihres Vertrauens, beraten.

(2) Die Beratung umfasst insbesondere

[…]

• §8 Abs.4 wird hier wiederholt. Einführung mit KJSG.



Beteiligung, was ist das? Partizipation im SGB VIII

§ 36 Mitwirkung, Hilfeplan

(1) Der Personensorgeberechtigte und das Kind oder der Jugendliche 
sind vor der Entscheidung über die Inanspruchnahme einer Hilfe 
und vor einer notwendigen Änderung von Art und Umfang der Hilfe 
zu beraten und auf die möglichen Folgen für die Entwicklung des 
Kindes oder des Jugendlichen hinzuweisen.

Es ist sicherzustellen, dass Beratung und Aufklärung nach Satz 1 in 
einer für den Personensorgeberechtigten und das Kind oder den 
Jugendlichen verständlichen, nachvollziehbaren und 
wahrnehmbaren Form erfolgen.

• §8 Abs.4 wird hier wiederholt. Einführung mit KJSG.



Beteiligung, was ist das? Stufen der Beteiligung

1. Bloße Anwesenheit des HE > weniger Fachjargon

2. HE = Objekt von Äußerungen

3. HE formuliert Redebeiträge

4. Aussagen von HE werden als relevant betrachtet

5. Aussagen von HE beeinflussen die Entscheidung



Beteiligung, was ist das? 

„Partizipation bedeutet, an Entscheidungen
mitzuwirken und damit Einfluss auf das Ergebnis
nehmen zu können. Sie basiert auf klaren
Vereinbarungen, die regeln, wie eine Entscheidung
gefällt wird und wie weit das Recht auf 
Mitbestimmung reicht.“ (Straßburger und Rieger 
2019, S. 230).



Adressat*innenenorientierte
Aufgabenwahrnehmung

JA

HE

DP

BE

Wer hat welchen Job?



2. Beteiligung, aber wie? 
Fallbeispiel: bei der Hilfeplankonferenz

„Ich habe den 
Bericht 
gelesen“

JA
Der Hilfeplan steht 
schon fest HE

BE



Beteiligungschancen erhöhen

Reaktions-
möglichkeiten

BE

- Prävention

- Intervention

- Nachsorge



Beteiligungschancen erhöhen

- Prävention
• Informieren

• Partizipation als Recht erklären

• Entwicklungsbericht gemeinsam lesen

• Vorgespräch. > Was möchtest du in der HPK mitteilen? > HPK üben.

• Von Träger erstelltes Papier „Vereinbarung zur Erhöhung von 
Beteiligungschancen“ auf dem steht, was wie gemacht werden kann, 
vorab schicken.

• Jug vorab nochmal fragen ob sie*er dolmetschende Person möchte. 
Wenn ja > Beim JugA anrufen und nachfragen ob Dolmetscher*in 
eingeplant wurde.



Beteiligungschancen erhöhen

- Intervention
• Erstrederecht einräumen

• Stille aushalten!

• Tim/HE anschauen.

• Keine verschwörerischen Blicke zwischen Fks

• Wenig formalisiert > NICHT: im letzten Hilfeplan stand 1,2,3,4



Beteiligungschancen erhöhen

- Intervention
• Vertrauenspersonen zulassen

• Immer Sprachmitler*innen außer es ist explizit nicht gewünscht

• Einschreiten, wenn auffällt, das HE nicht mitkommt bzw. etwas nicht 
versteht.

• Tim vielleicht liege ich falsch aber ich lese in deinem Gesicht, das 
XY ein bisschen schnell geredet hat, ist es besser, wenn XY 
nochmal wiederholt?



Beteiligungschancen erhöhen

- Nachsorge
• Nachbesprechen der HPK

• wie hast du dich gefühlt?

• Hast du alles verstanden? Wenn nein warum nicht? Was können wir 
beim nächsten Mal ändern?

• Konntest du dich einbringen?

• Hast du alles gesagt, was du sagen wolltest? Wenn nein warum 
nicht, was können wir für das nächste Mal ändern?

• Hast du das Gefühl, dass du die Entscheidungen mitbeeinflusst hast?

• Ergebnis an Fachkraft des JugA senden.



3. Hilfe für junge Volljährige & Mitwirkung

§ 41 Abs. 1 Satz 1 SGB VIII

„Junge Volljährige erhalten geeignete und notwendige
Hilfe nach diesem Abschnitt, wenn und solange ihre
Persönlichkeitsentwicklung eine selbstbestimmte,
eigenverantwortliche und selbständige Lebensführung
nicht gewährleistet“

• Durch KJSG vom Ermessen zum Rechtsanspruch



“Wir sind geflüchtet, aber wir sind noch 
Menschen und wir haben noch Träume.”

„Das war auf jeden Fall gar nicht gut, dass ich in einer 
Unterkunft lande. Ich war jetzt drei Jahren da, wo ich 
gewohnt habe. Ich habe mich sozusagen ein bisschen zu 
Hause gefühlt.

Das war schon schwer. Ich habe. Ich habe sogar wirklich 
geheult. Ich habe meine ganzen Sachen mit der Bahn zur 
Unterkunft gebracht. Damals hatte ich ja nur Taschengeld 
vom Jugendamt. Ich habe wirklich meine ganze Sachen 
mit der Bahn transportiert, das war schon hart. Die haben 
mir nicht mal geholfen beim Umzug.“

Ahmad



„Es ist eine deutliche Tendenz zu erkennen, diese
Hilfen zunehmend weniger und kürzer zu gewähren.
Besonders betroffen sind Jugendliche mit
ernsthaften Problemen, die die Unterstützung am
nötigsten gebrauchen könnten, da ihnen oft
fehlende Mitwirkung vorgehalten und dann die Hilfe
eingestellt wird.“

Online-Umfrage 2023; zu Hilfen für junge Volljährige gem. § 41 Abs. 1 SGB VIII



§ 41 SGB VIII

§ 41 Abs. 1 Satz 3 SGB VIII

Eine Beendigung der Hilfe schließt die erneute
Gewährung oder Fortsetzung einer Hilfe nach
Maßgabe der Sätze 1 und 2 nicht aus.

• Durch KJSG wurde Rückkehroption eingeführt



Mitwirkung
Fallbeispiel: bei der Hilfeplankonferenz

„Tim war sehr 
antriebslos...“

JA
BE

FKs einigen sich darauf, die Hilfe wegen
fehlender Mitwirkung zu beenden



Mitwirkung

HE = (Ko-)Produzent*innen der Hilfe

HE müssen eine “Bereitschaft zur Mitwirkung” zeigen, 
weil die Hilfe für junge Volljährige eine “Hilfe zur 
Selbsthilfe” ist.

Bei der Hilfe für junge Volljährige sind die 
Anforderungen an die Mitwirkungsbereitschaft 
niedrig, weil es sich um junge Menschen handelt.

So auch OVG Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 21.03.2014 - 12 A 1211/12 (ähnlich auch OVG Nordrhein-
Westfalen, Beschluss vom 13.01.2012 - 12 B 1583/11)

https://openjur.de/nw/ovg_nordrhein-westfalen.html
https://openjur.de/nw/ovg_nordrhein-westfalen.html


Hinweise

https:/www.buzer.de/gesetz/7514/al148415-0.htm
• Bundesrecht - tagaktuell konsolidiert - alle Fassungen seit

2006

https://jugendhilfe-
inklusiv.de/veranstaltung/checkliste-kjsg-vorstellung-
diskussion-neuer
• Checkliste Kinder- und Jugendstärkungsgesetz: Was ist

anders, was ist neu, was ist jetzt zu tun? (Johannes Horn)

https://b-
umf.de/material/?filter=willkommen&type=post_tag

• Willkommensbrochüre des BUMF (in 8 Sprachen)

https://www.buzer.de/gesetz/7514/al148415-0.htm
https://jugendhilfe-inklusiv.de/veranstaltung/checkliste-kjsg-vorstellung-diskussion-neuer
https://b-umf.de/material/?filter=willkommen&type=post_tag


Vielen Dank! 

Wir freuen uns über Feedback: 

Auf dass wir bald wirklich den Geburtstag vom KJSG feiern können!



Programm
10:30 Uhr Ankunft & Anmeldung im Tagungshaus mit Kaffee

11:00 - 11:30 Uhr
Begrüßung und Einführung durch den Vorstand und die 
Geschäftsstelle des Bundesfachverbands für unbegleitete 
minderjährige Flüchtlinge (BumF) e.V.

11:30 - 12:45 Uhr Happy Birthday Kinder- und Jugendhilfestärkungsgesetz (KJSG) -
Ein Forumsgespräch mit Livia Giuliani und Patrick Langermann

12:45 - 13:45 Uhr Mittagspause

13:45 - 16:45 Uhr

Parallele Workshops:

Theaterwerkstatt Kuringa: "Theater der Unterdrückten"

Ferat Koçak: "Gegennarrative schaffen - diskriminierungssensible 
Öffentlichkeitsarbeit"

16:45 - 17:15 Uhr Vernetzung, Kaffee & Kuchen im Garten
17:15 - 17:45 Uhr Abschlussvortrag von Jugendliche ohne Grenzen (JoG)
17:45 Uhr Abschlussworte vom BumF e.V.
18:00 - 21:00 Uhr Offener Austausch & Ausklang mit Fingerfood im Garten



Workshops

Theaterwerkstatt Kuringa:

"Theater der 
Unterdrückten“

Raum 51 und Schlötke
Raum (EG)

13h45-16h45

Ferat Koçak: 
"Gegennarrative schaffen -
diskriminierungssensible 
Öffentlichkeitsarbeit“

Samariter-Saal (hier)

13h45-16h15



Gegennarrative schaffen
Diskriminierungssensible Öffentlichkeitsarbeit





1. Vorstellungsrunde

2. Rassistische Narrative entkräften

3. Übung: Rassistische Narrative entkräften

Pause

4. Social Media

5. Übung Social Media

 Ablauf



  

● Wer bist du?

● Warum bist du beim Fachtag und welche Erwartungen hast du 

vom Workshop?

● Machst du selbst Öffentlichkeitsarbeit, welche Social Media 

Kanäle nutzt du?

● Welche Schwierigkeiten siehst du, rassistischen Narrativen 

entgegenzuwirken?

 Vorstellungsrunde



  

Welche rassistischen Narrative fallen euch ein?

●

●

●

●

●

●

●

●

 Rassistische Narrative



  

● Lüge vs. Verzerrung der Wahrheit 

● Macht der Wörter und der Headlines

● Macht der Presse / klassischen Medien

● Macht der Debatten in Parlamenten

● Social Media Influencer*innen

Macht der Massen auf den Straßen

Social Media als Bewegung verstehen

 Rassistische Narrative entkräften



  

Content erstellen in drei Schritte:

● Headline & um was geht es

● Was sind die Fakten (Quellen)

● Was ist die Schlussfolgerung

 Rassistische Narrative entkräften





  

 Rassistische Narrative entkräften



  

 Rassistische Narrative entkräften



  

 Rassistische Narrative entkräften



  

 Rassistische Narrative entkräften



  

 Rassistische Narrative entkräften



  

 Rassistische Narrative entkräften

Illegale Migration 

vs.

 

schaffen wir ein anderes Wort

in die Köpfe / Debatte zu platzieren



  

 Rassistische Narrative entkräften

ÜBUNG IN KLEINGRUPPEN



  

PAUSE



  

● Rassistische Narrative entkräften 

oder eigene Narrative schaffen?

● Welcher Kanal?

● Bild oder Video?

● Zielgruppe 

Bubble oder nicht Bubble

 Social Media



  

Wie kam es zu @der_neukoellner?

 Social Media



  



  



  



  

ÜBUNG

Suche dir eines der Beispiele von vor der Pause aus und erstelle 

erneut Content mit folgendem Fokus: 

● Einstieg: Headline und die ersten beiden Sätze

● Abschluß ...

● Caption mit Keywords / Hashtags (max. 280 Zeichen)

 Social Media



ENDE
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